
Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 

über die Festlegung der stellvertretenden Vorsitzenden der 
Unterausschüsse Arzneimittel, Psychotherapie und Bedarfsplanung 

nach Maßgabe § 18 Abs. 3 der Geschäftsordnung  
 

Vom 24. November 2011 
 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 24. November 2011 
beschlossen, den stellvertretenden Vorsitz in den Unterausschüssen Arzneimittel, 
Psychotherapie und Bedarfsplanung wie folgt festzulegen: 
 

 
 Unterausschuss  Arzneimittel  

Stv. Vorsitzender: Herr Dr. Johannes Vöcking 
 
 Unterausschuss Bedarfsplanung  

Stv. Vorsitzende: Frau Dr. Margita Bert 
 
 Unterausschuss Psychotherapie  

Stv. Vorsitzende: Frau Dr. Margita Bert 
 
Dieser Beschluss gilt bis zum Ende der laufenden Amtsperiode am 30. Juni 2012. 
 
 
Berlin, den 24. November 2011 

 
Gemeinsamer Bundesausschuss 

gem. § 91 SGB V 
Der Vorsitzende 

Hess 

 


	Gemeinsamer Bundesausschuss gem. § 91 SGB V

